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§ 35 Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes der Ortsgemeinde und seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren zu entrichten. 

§ 36 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofs
satzung vom 20.02.1997, sowie die Satzungen zur Änderung der Friedhofssatzung vom 14.07.2010 und 11.11.2010, 
außer Kraft. 
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Oberstaufenbach, den 9. Februar 2015

gez. Nicole Fleischer
Ortsbürgermeisterin




